
„Die Grundschule ist die gemeinsa-
me Grundstufe unseres Schulwe-
sens. In sie treten Kinder mit unter-
schiedlichen individuellen Lernvor-
aussetzungen und Lernerfahrungen
ein. (...) Die Grundschule hat folgen-
de Aufgaben: (...) Sie erzieht zu sozi-
aler Bewährung und zum selbstver-
ständlichen Umgang mit Menschen
unterschiedlicher sozialer und kul-
tureller Herkunft sowie zum Zu-
sammenleben mit Menschen mit
Behinderungen.“ So war es 1994 im
Bildungsplan für die Grundschule
auf Seite 10 noch zu lesen. Im Bil-
dungsplan von 2004 fehlen entspre-
chende Aussagen zur Integration
behinderter Kinder und zum inklu-
siven Lernen. Erst die Verwaltungs-
vorschrift vom 22.8.2008 „Behinde-
rung und Förderbedarf“ greift diese
Thematik wieder auf: „Gegenseitiges
Kennenlernen, Verstehen und An-
nehmen von behinderten und nicht-
behinderten Schülern sind auch in
den allgemeinen Schulen Ziel der
Erziehung und Bildung“ (S. 117).
Auf der Basis dieser pädagogischen
Grundhaltung, wurde zum Schul-
jahr 2003/04 ein Mädchen mit
Down-Syndrom in die Grundschule
Eisingen eingeschult. Parallel zum
ISEP-Modell wurde vom zuständi-
gen Integrationsamt auf Antrag der
Eltern die pädagogische Assistenz
zur schulischen Begleitung von San-
dy genehmigt. Im Umfang von sechs
Schulstunden pro Woche konnte ich
Sandy im Unterricht begleiten.
Von einer basalen Lernfähigkeit aller
Menschen ausgehend versucht eine
integrative Pädagogik, durch Förde-
rung in heterogenen Lerngruppen
behinderten Kindern Hilfen zur Er-
langung ihrer Selbstständigkeit und
Erweiterungen ihrer kognitiven
Kompetenzen zu ermöglichen. Pä-
dagogisch verantwortbar ist dies,
wenn erstens die Bereitschaft der
aufnehmenden Schule gegeben ist
und zweitens die Rahmenbedin-
gungen, die zum jeweiligen Einzel-
fall passen, erfüllt sind. Die Voraus-
setzungen betreffen vor allem die
Bereitschaft zur Zusammenarbeit

von Seiten der Eltern, der Lehrer/in-
nen und der Schulleitung. 
Die Integration behinderter Kinder
in eine allgemeine Schule bedeutet
vor allem die Teilhabe an der sozia-
len Umwelt, wobei Integration im-
mer als Prozess verstanden werden
muss, in dem nicht die Freund-
schaft aller Kinder das Ziel ist, son-
dern die Eigenwahrnehmung in
verschiedenen Rollen. Häufig be-
darf es der pädagogischen Unter-
stützung, um den Prozess der ge-
meinsamen Handlungen zu initiie-
ren und zu unterstützen. Es gilt her-
auszufinden, was bei aller Unter-
schiedlichkeit miteinander gelernt
und erlebt werden kann. Ansatz-
punkt bei der Arbeit mit (behinder-
ten) Kindern sind deshalb nicht
ihre „Defizite“, sondern die schon
vorhandenen Kompetenzen. Die
Grundfragen lauten: Was kann das
Kind schon, wie kann man daran
anknüpfen? Welche Situation muss
ich ihm ermöglichen, um diese
Kompetenzen zu erweitern? Ein
Schulalltag, in dem es darum ginge,
dass ein Kind mit besonderem För-
derbedarf dennoch dem Schulstoff
einigermaßen folgen könnte, hätte
nichts mit integrativer Pädagogik,
sondern mit Überforderung bzw.
Anpassung an die Institutionsre-
geln unter Außerachtlassung sub-
jektiver Bedürfnisse zu tun. 
Ist eine geistige und/oder körperli-
che Behinderung gegeben, wird In-
tegration einfacher, weil offensicht-
lich ist, dass nicht alle alles zur glei-
chen Zeit tun können. Durch einen
zieldifferenten Unterricht, der die
Stärken der Kinder erkennt und die
Schwächen fördert, kommt es zu ei-
ner psychischen Entlastung und ei-
nem gegenseitigen Verständnis des
Anderen in seiner Verschiedenheit.

„Das System“ unterstützen

Integrative Pädagogik darf nicht auf
den Schüler fokussierter Stützunter-
richt sein, sondern muss das System
unterstützen. Das bedeutet perma-
nente Absprachen zwischen den Per-

sonen, die regelmäßig im Klassen-
zimmer mit anwesend sind. Bei der
Zusammenarbeit und Unterstützung
der behinderten Kinder geht es im-
mer darum, diese Arbeit so zu ge-
stalten, dass das Kind so wenig wie
möglich unmittelbare Begleitung
braucht, das Lernklima der ganzen
Klasse konstruktiv bleibt und die
Klasse als Ganzes den normalen
Schultag gut bewältigen kann, auch
bzw. vor allem dann, wenn die pä-
dagogische Assistenz nicht im Klas-
senzimmer anwesend ist. Ziel einer
(integrativen) Pädagogik muss im-
mer auch die zunehmende Selbst-
ständigkeit und Unabhängigkeit
des behinderten Kindes sein.
Die pädagogisch-inhaltlichen wie
schulorganisatorischen Rahmenbe-
dingungen waren an der Grund-
schule Eisingen besonders günstig,
da die Klassen 1 und 2 jahrgangs-
übergreifend unterrichtet werden
und differenziertes Arbeiten täglich
stattfindet, damit ist die angestrebte
Kind-Kind-Interaktion und die
Möglichkeit des Lernens tägliche
Realität. 
Ich habe die Kinder in Sandys Klas-
se offen und kompetent im Um-
gang mit ihr erlebt. Der in den er-
sten drei Monaten des ersten Schul-
jahres praktizierte Umgang mit San-
dy, sie eher in Schutz zu nehmen,
wenn sie ihre Aufgaben nicht bear-
beiten wollte, hat sich im Verlauf
des ersten Schuljahres auf einen
„normalen“ Umgang eingependelt.
Sie wurde unterstützt, aber auch
wie alle anderen Mitschüler „in ihre
Schranken gewiesen“ – ein sicheres
Zeichen, dass ein Kind mit Behin-
derung in der Klasse „angekom-
men“ ist. 
Die Kommunikations- und Koope-
rationsbereitschaft von Sandy's Fa-
milie wie von den unterrichtenden
Lehrer/innen ist als Grundlage der
gelungenen Integration zu sehen.
So kann die Integration von Sandy
in die Grundschule Eisingen nach
vier Schuljahren als gelungen be-
zeichnet werden. Ein Verständnis
von Lernen im Grundschulbereich

Integration und pädagogische Assistenz in Eisingen
Grundschule: Dr. Christine Fränkle, Pädagogischer Fachdienst für Kooperation und Inte-
gration, stellte zwei Beispiele von Kindern der Grundschule Eisingen vor.
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als einem individuellen, bedürfnis-
orientierten Lernen hat sich in Be-
zug auf Sandy bestätigt. Die metho-
disch-didaktische Umsetzung einer
integrativen Pädagogik erfordert
immer wieder Fantasie, interdiszi-
plinäres Arbeiten und lebt von der
Unterstützung und Lebendigkeit
der Kommunikation aller Beteilig-
ten. Die Zustimmung und Mitar-
beit des Kollegiums und der Schul-
leitung bewirkten und bewirken
eine tragende und unterstützende
Atmosphäre der Integration.
Weitergeführt wird die integrative
Arbeit mit Beginn des Schuljahres
2007/08 mit einem Mädchen mit

mittelgradiger Schwerhörigkeit. Da
Nina mehr Aufmerksamkeit und
Anstrengung aufwenden muss, um
Sprache und Geräusche des Alltags
zu verstehen, benötigt sie Unter-
stützung beim Aufbau von Lern-
strategien, um in der Klassensitua-
tion konzentriert arbeiten zu kön-
nen. Für diese Unterstützung hatte
ich für die Klassenstufen 1 und 2
zunächst vier Schulstunden pro
Woche über die Eingliederungshilfe
zur Verfügung. Mit diesem Schul-
jahr konnte die Stundenzahl auf
drei Schulstunden pro Woche redu-
ziert werden. Ein wichtiger Aspekt
für Ninas Beschulung am Wohnort

ist für sie die soziale Integration vor
Ort, da bei Beschulung in einer
Schule für hörgeschädigte Kinder
die tägliche Fahrt nach Karlsruhe
notwendig wäre.
Ausgehend von der Forderung im
Bildungsplan der Grundschule, so-
ziale Erziehung als einen Teil der
schulischen Aufgabe zu sehen, ha-
ben Schüler/innen und Lehrer/in-
nen dieser Klasse die Möglichkeit,
Fähigkeiten zu sozial-kognitivem
Verstehen der Perspektive des ande-
ren und das Vermögen, sich in die
Situation anderer Menschen einzu-
fühlen im täglichen Umgang mit-
einander zu erlernen.

Der Kommentar: Auf dem Weg zum inklusiven Lernen

Gemeinsam oder getrennt: Im
letzten Jahr trat in Deutschland
die UN-Behindertenrechtskonven-
tion in Kraft mit dem Recht be-
hinderter Kinder auf gemeinsame
Bildung mit gleichaltrigen. Die
Umsetzung ist umstritten und der
Weg zum inklusiven Lernen lang.
Schon bei den Begrifflichkeiten
beginnt der Streit. Wie ist „inclusi-
ve“ vom englischen Original ins
Deutsche zu übersetzen? Trifft „in-
tegrativ“ wirklich das Anliegen der
UN-Behindertenrechtskonven-
tion der Vereinten Nationen? Wo
liegt der Unterschied? Im Konzept
der Inklusion ist die gemeinsame
Bildung das natürliche Recht aller
Kinder. Es ist normal verschieden
zu sein und darum auch normal
gemeinsam unterrichtet zu wer-
den. Dementsprechend muss sich
die Schule auf die individuellen
Lernbedürfnisse höchst unter-
schiedlicher Kinder einstellen und
zieldifferent unterrichten. Integra-
tive Konzepte unterscheiden dage-
gen noch zwischen behinderten
und nichtbehinderten Kindern
und versuchen mit speziellen Pro-
jekten den Graben zwischen „nor-
mal“ und „nicht normal“ zu über-
winden.
Baden-Württemberg hat sich schon
in der Vergangenheit mit integrati-
ven Konzepten schwer getan. Tradi-
tionell sind Sonderschulen der För-
derort für behinderte Schüler/in-
nen mit sonderpädagogischem För-

derbedarf. Außenklassen überwin-
den die Distanz zu Sonderschü-
ler/innen höchstens in Ansätzen.
Integrative Schulentwicklungspro-
jekte (ISEP) sind nicht mehr vorge-
sehen. Auch wenn das Schulgesetz
in §15 die Förderung behinderter
Schüler/innen als Aufgabe auch
den anderen Schularten zuweist, ist
der Weg zum inklusiven Lernen
noch weit.
Das Schweigen des KM trägt zur
Verunsicherung der Lehrerschaft
bei. Welche Veränderungen sind
auf Grund der UN-Konvention für
unsere Schulen zu erwarten? Wer-
den Sonderschulen aufgelöst? Wie
sollen zum Beispiel Grundschulen
inklusiven Unterricht mit behin-
derten Kindern unter den derzei-
tigen Gegebenheiten umsetzen?
Auch die im Februar vorgelegten
Empfehlungen des Expertenrats
zur schulischen Bildung und Erzie-
hung von Kindern mit Behinde-
rungen, Beeinträchtigungen, Be-
nachteiligungen und chronischen
Krankheiten beantworten die Fra-
gen nicht. Das Gefühl drohender
Überforderung einerseits und zu
geringer Unterstützung anderer-
seits erschwert eine unvoreinge-
nommene und offene Diskussion
und blockiert die Bereitschaft sich
auf neue Wege einzulassen. 
Ein Streitgespräch (ZEIT v. 4.2.10)
zwischen Prof. Ulf Preuss-Lausitz,
Berliner Erziehungswissenschaftler
und Sprecher des Arbeitskreises ge-

meinsame Erziehung in Berlin,
und Thomas Stöppler, Vorsitzen-
der des Verbands für Sonderpäda-
gogik in Baden-Württemberg, ver-
deutlicht, welche Welten zwischen
Befürwortern und Gegnern inklu-
siven Lernens liegen (www.zeit.de/
2010/06/Streitgespraech-Integra-
tion). 
Keine Frage, dass auch in der
GEW konträre Positionen vertre-
ten werden. „Das Recht auf Mit-
einander“ der Kinder bleibt bei
dieser konfrontativen Diskussion
leider auf der Strecke.
Der Bericht von Dr. Christine Frän-
kle über ein integratives Schulent-
wicklungsprojekt (unten) zeigt, wie
unter günstigen Bedingungen und
mit der Bereitschaft aller Beteilig-
ten inklusives Lernen ansatzweise
auf den Weg gebracht werden kann. 
Dass in den zurückliegenden Jah-
ren solche Projekte nur mühsam
und gegen viele Widerstände der
Kultusverwaltung durchgesetzt wer-
den mussten, macht nachdenklich.
Die UN-Konvention verpflichtet
Baden-Württemberg künftig auf ei-
nen anderen Umgang mit den
Rechten behinderter Menschen.
Der Weg inklusiven Lernens ist
noch mühsam aber lohnend. Eine
offene und unvoreingenommene
Diskussion muss am Anfang ste-
hen.

Bernd Rechel, Rektor a.D. der
Grundschule Eisingen


